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Gemeinde Wohlen, Gemeinderat, Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen 

Telefon 056 619 92 05, gemeinderat@wohlen.ch, www.wohlen.ch 

26. Juli 2021 

Bericht und Antrag 14128 

Nachtragskredit (NK) I – 2021 

Ersatzbau Spielplatz Kindergarten Bärholz 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

1. AUSGANGSLAGE 

Einige Spielplätze in der Gemeinde bedürfen neben den herkömmlichen Instandsetzungsmassnahmen 

grösserer Erneuerungs- und Neuanlagemassnahmen, einer davon ist der Spielplatz beim Kindergarten 

Bärholz. 

 

Im Schulgesetz des Kantons Aargau ist unter §53 Absatz 1 festgehalten: „Die Gemeinden beschaffen und 

unterhalten die für die Volksschule erforderlichen Schullokale, Turn- und Spielplätze.“ 

 

 

2. ZIELE 

Die Gemeinde Wohlen verfügt über eine Vielzahl von öffentlichen Spielplätzen. Der technische Zustands-

bericht wird jährlich durch eine Fachperson erstellt. Die Instandhaltung und Beseitigung festgestellter Män-

gel obliegt der Abteilung Liegenschaften und Anlagen zusammen mit dem Werkhof. 

 

Die fortlaufenden Begehungen und Zustandsberichte der Spielplätze haben ergeben, dass beim Spielplatz 

des Kindergartens Bärholz ein Massnahmenbedarf besteht, der über die jährlichen Instandsetzungsmass-

nahmen hinausgeht. Eine Umsetzung ist an diesem Standort dringend notwendig. 

 

Die Spielanlage beim Kindergarten Bärholz wird nach jetzigem Kenntnisstand auch mittelfristig benötigt. 
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Die Gestaltung wurde in einer Arbeitsgruppe besprochen und mit der Vertretung des Kindergartens abge-

stimmt. Für eine Kostenschätzung wurden entsprechende Offerten eingeholt. 

 

 

3. VORGEHEN 

Nach der letzten Sicherheitsinspektion im August 2020 wurden die Standorte mit dem dringendsten Hand-

lungsbedarf bestimmt. Für die Massnahmen beim Kindergarten Bärholz, welche aus zeitlichen Gründen 

nicht ordentlich über das Budget 2021 abgewickelt werden konnten, wird dem Einwohnerrat nun der Antrag 

für einen Nachtragskredit unterbreitet. 

 

Es wurde eine Arbeitsgruppe der Gemeindeverwaltung unter Einbezug der Kindergarten-Schulleitung  

gebildet, die die Spielplatzausstattung besprochen, über die Offerten beraten und schliesslich eine Vor-

auswahl getroffen hat. 

 

Bei der konkreten Ausgestaltung des Spielplatzes wurden u.a. folgende Kriterien berücksichtigt: 

 

− Bezug zum Kindergarten 

− Bezug zum Aussenraum, zur Umgebung, u.a. Topographie, Zugang, Bepflanzung, Versiegelung 

− vorgesehene Nutzer- und Altersgruppen 

− Nutzungsmöglichkeit während und ausserhalb der Schulzeit 

− Natürlichkeit und Langlebigkeit der Materialien 

− Sicherheitstechnische Aspekte 

− Herstellungs- und Installationskosten sowie Pflegeaufwand 

− Verschiedene Anbieter, wenn möglich einheimische Unternehmungen, z.B. Gartenbauer. 

 

 

4. KONKRETE MASSNAHMEN  

Das Spielgerät am Kindergartenstandort Bärholz hat seine Lebensdauer erreicht und soll möglichst zügig 

ersetzt werden. Als neue Spielgeräte sind ein Klettergerät und eine Vogelnestschaukel vorgesehen. Als 

Fallschutz ist ein langlebiger Holzschnitzelbelag geplant. Die Gartenbauarbeiten sollen von einem regiona-

len Unternehmer übernommen werden. 

 

Nach Genehmigung des Nachtragskredits durch den Einwohnerrat kann das Baugesuch zeitnah einge-

reicht werden. Die Realisierung des neuen Spielplatzes könnte in Abhängigkeit von den Kapazitäten der 

Spielgerätehersteller und der Gartenbauunternehmen somit im Herbst 2021 erfolgen. 

 

 

5. KOSTEN UND FINANZIERUNG 

Für den Ersatzbau des Spielplatzes beim Kindergarten Bärholz ist auf Grundlage der eingeholten Offerten 

mit Kosten von Total CHF 30‘000 (inkl. 7.7% MWST) zu rechnen. 

 

Die Finanzierung soll über einen entsprechenden Nachtragskredit zum Budget 2021 erfolgen 

(1.2170.3144.11 Unterhalt Hochbauten a.o./Budgetbetrag 2021 CHF 77‘000). 

 

 

6. SCHLUSSBETRACHTUNG 

Durch die Bewilligung des Nachtragskredits von CHF 30‘000 können die dringenden Ersatz- und Wieder-

herstellungsmassnahmen beim Spielplatz des Kindergartens Bärholz umgesetzt werden. 
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7. ANTRAG 

Der Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag: 

Bewilligung eines Nachtragskredites von CHF 30‘000.00 (inkl. 7.7% MWST) zu Lasten Konto 

1.2170.3144.11 (Unterhalt Hochbauten a.o.) der Erfolgsrechnung 2021 zur Finanzierung des  

Massnahmenbedarfs betreffend Ersatzbau des Spielplatzes beim Kindergarten Bärholz.  

 

Freundliche Grüsse 

  Roland Vogt 

Vizeammann 

Christoph Weibel 

Gemeindeschreiber 
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Beilage 

 

 


